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RS OGH 1968/4/3 7Ob46/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.04.1968

Norm

ABGB §1079

Rechtssatz

Wird eine mit einem Vorkaufsrecht belastete Sache auf eine andere Art als durch Verkauf veräußert, so erlischt das

nicht verbücherte Vorkaufsrecht mangels entgegenstehender Vereinbarung entschädigungslos.
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